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Kunde:

Anlass der Beauftragung:

Zielfragen

Wie schätzen Sie die geistige Leistungsfähigkeit des Kunden ein? Gibt es Begabungsstärken; 
schwächen?
Liegen Hinweise auf eine psychische Behinderung/Belastung vor?
Braucht er besondere Hilfen? (berufl./med. Reha, pädagogische oder therapeutische Hilfe) 
Gibt es Auffälligkeiten (z. B. Motivationsprobleme) von Seiten des Kunden?

Psychologisches Gutachten

Der Kunde wurde zu einem umfassenden Begutachtungsgespräch eingeladen.

Feststellungen

Wie schätzen Sie die geistige Leistungsfähigkeit des Kunden ein? Gibt es Begabungsstärken, ■ 
schwächen?

Da der Kunde aktuell nicht für eine berufliche Bildungsmaßnahme vorgesehen ist, wurde im heutigen
Termin keine umfassende Leistungstestung durchgeführt. Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür
ergeben, dass seine geistige Leistungsfähigkeit wesentlich eingeschränkt sein könnte.
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E-Mail: info@winnerconsult.de
Telefon: +49 6893 986350
Fax: +49 6893 986351

Diplom-Psychologe Nico Janzen
Kiefernweg 7
66399 Mandelbachtal

Datum

15.11.2020

Ort der Untersuchung  
Kusel
_______________
Tag der Untersuchung 

11.11.2020 AZ PD
2020-019

Name

Wagener
Vorname

Arno
Geburtsdatum Alter J/M Geschlecht

23.06.1959 61; 4 m
Straße PLZ Wohnort

Hauptstraße 67 66871 Theisbergstegen

Auftraggeber:
Zeichen (Org): 440L
Name: Frau Lettang
Telefon: 06381 99698-149
Telefax: 06381/99698-120
Zimmer: 15
E-Mail (Team): daniela.lettang@kv-kus.de

Vermittlung
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ETWAS ZUR VORGESCHICHTE !
jobcenter_kusel_psycho_20201104.pdf
jobcenter_kusel_psycho_20201111.pdf
UND HIER NUN DAS NACHSPIEL . . .
bundessozialgericht_20210119_anlage_3.pdf
jobcenter_kusel_20210127.pdf   = ANTRAG =

DER LINKER !!!
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Liegen Hinweise auf eine psychische Behinderung/Belastung vor?

Der Kunde war nicht bereit, sich umfassend psychologisch untersuchen zu lassen. Er verweigerte das 
Ausfüllen von Fragebogen.

Aufgrund der Verhaltensbeobachtung (persönlich, schriftlich, Internet), ist von einer schizotypen 
Persönlichkeitsstörung, ICD-10: F21, auszugehen. Merkmale dieser Störung, die bei Herrn Wagner 
beobachtet werden konnten, sind: unangepasster und eingeengter Affekt, seltsame(s), 
exzentrische(s) und eigentümliche(s) Verhalten und Erscheinung, wenig soziale Bezüge und Tendenz 
zu sozialem Rückzug, sonderbare Ansichten oder magisches Denken, das das Verhalten beeinflusst 
und nicht mit subkulturellen Normen übereinstimmt, Misstrauen oder paranoide Vorstellungen, 
vages, umständliches metaphorisches, gekünsteltes und oft stereotypes Denken, das sich in einer 
seltsamen Sprache oder auf andere Weise äußert, ohne deutliche Zerfahrenheit. Auch die ständigen 
rechtlichen Streitereien mit dem Jobcenter, wie sie sich in seinen Schreiben äußern, passen hierzu. 
Ebenso seine ständigen Anklagen, diskriminiert zu werden, und dass seine Menschenwürde mit 
Füßen getreten werde.
Einige der zu beobachtenden Symptome passen zwar auch zu der Autismus-Spektrum-Störung 
Asperger-Syndrom. Es gibt bei den Symptomen Überschneidungen. Die festgestellten Symptome 
passen allerdings besser zu der schizotypen Persönlichkeitsstörung als zum Asperger-Syndrom.

Braucht er besondere Hilfen? tberufl./med. Reha, pädagogische oder therapeutische Hilfe)

Eine psychotherapeutische Behandlung, vorzugsweise mit Verhaltenstherapie, wäre angezeigt. Bei 
Herrn Wagner dürfte allerdings keine diesbezügliche Compliance gegeben sein. Er hat zwar eine 
gewisse Vorstellung davon, dass er psychische Probleme hat, und dass diese ihn beruflich 
einschränken. Er begreift sich allerdings nicht als psychisch krank.
Eine berufliche Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt halte ich für aussichtslos. Ob er mit einer
selbstständigen Tätigkeit erfolgreich sein wird, halte ich für fraglich.

Die Teilnahme an einer Maßnahme halte ich auch für wenig zielführend.

Ich gehe davon aus, dass seine Erwerbsfähigkeit dauerhaft aufgehoben ist.

Gibt es Auffälligkeiten (z. B. Motivationsprobleme) von Seiten des Kunden?
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